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2. Aus dem im Rahmen der operat iven Bearbeitung erarbei

teten Informationspotent ial  ergeben sich Untersuchungs

mögl ichkeiten für andere Organe im Rahmen ihrer Zu

ständigkeit .  Die von diesen Organen durchzuführenden 

Untersuchungen erfolgen mit  dem Ziel ,  mit tels der 

Untersuchungsergebnisse Verdachtshinweise zu erarbei

ten, welche in Form eines im § 92 StPO genannten An

lasses die Zuständigkeit  des MfS für die Verdachtshin

weisprüfung begründen bzw. die Präzisierung der pol i 

t isch-operat iven einschl ießl ich untersuchungsmäßigen 

Zielstel lungen ermögl ichen.

Unabhängig davon, welcher der o. g. Hauptwege real is iert  

werden sol l ,  ist  zu gewährleisten, daß der geschaffene 

Anlaß formel l  und inhalt l ich den Anforderungen des § 92 

StPO entspricht,  in einem die Aufklärung des operat iv 

bekannten Sachverhalts tatsächl ich ermögl ichenden Zusam

menhang gestel l t  ist ,  welcher die Durchführung solcher Prü

fungshandlungen ermögl icht,  die für die strafprozessuale 

Beweisführung notwendig sind, einen hohen Konspirat ions

effekt besitzt  und die Notwendigkeit  der Tät igkeit  der 

Untersuchungsorgane des MfS begründet.

Entsprechen die dem MfS bekanntgewordenen tatsächl ichen 

Geschehnisse aus den unterschiedl ichsten gesel lschaft

l ichen Bereichen den formel len und inhalt l ichen Anforde

rungen des § 92 StPO und ermögl icht die hierauf basierende 

strafprozessuale Verdachtshinweisprüfung die Off iz ial is ie- 

rung vorl iegender inoff iz iel ler Beweismit tel  entsprechend 

den pol i t isch-operat iven einschl ießl ich untersuchungsmäßi

gen Zielstel lungen, so ist  dies die Nutzung von Anlässen.

Die Besonderheit  hierbei besteht demnach darin, daß sie 

selbst nicht das Ergebnis von Off iz ial is ierungsmaßnahmen ist


